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Stellungnahme des dbb sh: 
Rassismus und Extremismus im öffentlichen Dienst 

Im Landtag wird aktuell ein Antrag diskutiert, das Werteverständnis 
des Öffentlichen Dienstes bezüglich Rassismus und Rechts-
extremismus wissenschaftlich zu untersuchen. Dazu wurde die 
Meinung des dbb eingeholt. Wir haben empfohlen, von einer solchen 
Untersuchung abzusehen, damit sich die Beschäftigten nicht einem 
Generalverdacht ausgesetzt sehen. Vielmehr sollte dafür Sorge getra-
gen werden, dass der öffentliche Dienst eine Vorbildfunktion wahr-
nehmen und die ihm obliegenden Aufgaben zuverlässig erfüllen kann. 

Denn auch was Umgang und Haltung bezogen auf Rassismus und 
Extremismus angehen, spielt der gesamte öffentliche Dienst eine wichtige 
Rolle: Er steht für einen funktionierenden Rechts- und Sozialstaat und ist 
bei der Aufgabenerfüllung an Recht und Gesetz gebunden. Damit sind 
rassistische oder extreme Einstellungen beziehungsweise Verhaltens-
weisen nicht vereinbar. 

Gut ist, dass solche Fälle verhältnismäßig selten auftreten und dass sie – 
wenn doch - klare Konsequenzen nach sich ziehen. Aus unserer Sicht ist 
abgesehen von solchen Ausnahmefällen aber klar: Die Beschäftigten des 
Öffentlichen Dienstes stehen mit beiden Füßen auf dem Boden des 
Grundgesetzes und leisten eine tadellose Arbeit. 

Unser zuverlässiger öffentlicher Dienst ist auch eine Folge der hier 
bestehenden besonderen Regelungen. Sie reichen von den im 
Grundgesetz verankerten Vorgaben für Stellenbesetzungen über die im 
Beamten- und Tarifrecht verlangte Bekenntnispflicht zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung bis hin zu klaren Regelungen bei möglichen 
Fehlerhalten. Zu nennen sind die Remonstrationspflicht bei Bedenken 
gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen und natürlich das 
Disziplinar- und Arbeitsrecht. 

Wenn die besonderen Anforderungen an den öffentlichen Dienst greifen, 
fair mit ihm umgegangen wird und er seine Aufgaben professionell erfüllen 
kann, dann ist das ganz sicher auch ein wichtiger Beitrag zum Kampf gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus. Es kommt also besonders auf die 
bereitgestellten Ressourcen an. Wenn diese allerdings noch nicht einmal 
eine verfassungskonforme Besoldung ermöglichen, kann eine gewisse 
Schieflage nicht übersehen werden – denn von den Beschäftigten wird eine 
uneingeschränkte Verfassungstreue erwartet. 
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Landtag beschließt Gesetze zum Beamtenrecht: 
Verbesserung für Einige – Enttäuschung für Viele  
„Wir haben kein Interesse daran, dass die verfassungswidrige 
Besoldungssituation in Schleswig-Holstein durch Privilegien für 
Beamtinnen und Beamte beseitigt wird. Benötigt wird ganz einfach 
eine auskömmliche, leistungsgerechte und wettbewerbsfähige 
Besoldung.“ So kommentiert dbb Landesvorsitzender Kai Tellkamp 
den heutigen Gesetzesbeschluss des Schleswig-Holsteinische 
Landtages, mit dem die gerichtlich erzwungene Reparatur der 
Besoldung angestrebt wird.  

Der Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte vor zwei Jahren in 
einer Grundsatzentscheidung unter anderem klargestellt, dass es mit der 
Beamtenbesoldung möglich sein muss, eine vierköpfige Familie zu 
versorgen. Dabei müssen die Bezüge 15 Prozent oberhalb der sozialen 
Grundsicherung liegen. Doch die Messlatte wird in den unteren 
Besoldungsgruppen klar gerissen. 

Aber anstatt die Grundbesoldung oder die Einschnitte in das Weihnachts-
geld zu korrigieren, wird ein Ausweichmanöver vorgenommen: Familien-
bezogene Leistungen werden – teils auf Antrag – deutlich ausgeweitet. Der 
Grund ist für den dbb sh klar: das ist die wesentlich günstigere Option. Denn 
es muss nur gezahlt werden, wenn und solange Kinder zu versorgen sind. 
Außerdem wird die Anpassung auch der mittleren und höheren 
Besoldungsgruppen vermieden – dies wäre nämlich eine zwingende Folge 
der Erhöhung unterer Gruppen, um die Abstände nicht einzuebnen. 

Der gewählte Weg stellt nicht nur das Leistungsprinzip auf den Kopf – die 
Besoldung ist stärker als bisher von der Familiensituation statt von der 
Funktion abhängig – sondern dürfte aufgrund der problematischen 
Besserstellung von Beamtenkindern auch für neue gesellschaftspolitische 
Diskussionen sorgen. 

Schwer nachvollziehbar ist auch, dass eine Rechtslage verschärft wird, die 
wichtige Beförderungen geradezu mit Bestrafungen verbindet: wer nach A 
10 befördert wird, muss einen Teil der Beihilfekosten übernehmen und wer 
nach A 11 befördert wird, verliert den ohnehin zu geringen Anspruch auf 
den Weihnachtsgeld-Grundbetrag. 

Schade - durch diese Entscheidungen, die teilweise erneut vor Gericht 
landen werden, wird auch die Freude über positive Gesetzesinhalte getrübt. 
Dazu zählen die Übertragung der Tarifanpassung auf die Besoldung, die 
Dynamisierung von Zulagen und überfällige Erhöhung der 
Wegstreckenentschädigung. 
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Testungen und Impfungen im öffentlichen Dienst: 
Kritik und Anerkennung sind gleichermaßen berechtigt 

Dem öffentlichen Dienst fällt auch in seiner Rolle als Arbeitgeber eine 
wichtige Funktion bei der Bekämpfung der Pandemie zu. Dazu zählt 
insbesondere die Testorganisation für in Präsenz Beschäftigte und die 
Förderung von Impfungen. Auch wenn der damit verbundene logis-
tische Kraftakt nach den Rückmeldungen der dbb Mitgliedsorga-
nisationen inzwischen weitgehend gelingt, gibt es auch berechtigte 
Kritik: eine schlüssige Gesamtstrategie ist nicht in jeder Hinsicht 
erkennbar und insbesondere die Lehrkräfte sind hohem Druck und 
sogar der Androhung von Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt. 

Allein das Land Schleswig-Holstein benötigt wöchentlich über 1,3 Millionen 
Tests – inklusive dem Bedarf für Kinder in Schulen und Kitas. Die 
Beschaffung und Verteilung bedeuten Kosten in Höhe von wöchentlich über 
8 Millionen Euro. Dabei haben sich die Testungen der Beschäftigten ganz 
überwiegend gut eingespielt.  

Allerdings stößt die Situation an den Schulen auf deutliche Kritik: Die 
Lehrkräfte verantworten nicht nur ihre eigenen Testungen sondern häufig 
auch jene der Schülerinnen und Schüler – ein weiteres Beispiel für 
sachfremde Aufgaben, die zulasten der Zeit für pädagogische Aufgaben 
gehen. „Wenn dann zu allem Überfluss vorsorglich und pauschal 
Disziplinarmaßnahmen für den Fall der Nichtbefolgung angedroht werden, 
wird komplett über das Ziel hinausgeschossen und das Wohlwollen der 
Kolleginnen und Kollegen nicht gerade gefördert“, moniert dbb 
Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp. 

Was die Impfungen anbetrifft, konnte bei den von den Priorisierungen 
betroffenen Berufsgruppen häufig bereits eine hohe Quote erreicht werden. 
Doch auch diesbezüglich gibt es Unmut bei den Lehrkräften: An 
weiterführenden Schulen muss deutlich länger auf Impfungen gewartet 
werden - immerhin soll es nun ab dem 10. Mai auch dort losgehen. Hinzu 
kommt, dass im öffentlichen Dienst eine dienststellenübergreifende 
Gesamtstrategie hinsichtlich der Einbindung von Betriebsärzten nicht 
erkennbar ist. Betriebliche Impfungen werden bislang nur teilweise und 
unabhängig von begründeten Erfordernissen forciert. 

Auch auf kommunaler Ebene ergibt sich ein buntes Bild. Testungen werden 
in einigen Dienststellen sehr professionell angeboten und durchgeführt, in 
anderen ist noch sehr viel Luft nach oben. Eine große Herausforderung für 
die Beschäftigten stellt auch die Zusammentragung und Umsetzung 
aktueller Vorgaben für die verschiedenen Einrichtungen dar. 
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